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Grußwort Landrat Dr. Haas
„Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber ein paar 
Wegweiser können nicht schaden“, hat die amerikanische 
Literaturnobelpreisträgerin Pearl S. Buck (1892-1973) 
einmal gesagt.

Zu denjenigen, die den Jugendlichen helfen, ihre eigenen 
Wege zu gehen, indem sie Wegweiser für diese aufstel-
len, gehört das Evangelische Jugendwerk Marbach/CVJM 
Bezirk Marbach. Es hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen 
zu fördern, zu begleiten und sozial zu vernetzen. Dies 
gelingt ihm seit gut 40 Jahren in hervorragender Weise 
durch	Vermittlung	der	christlichen	Botschaft,	durch	Som-
mer- und Winterfreizeiten, durch Schulungen, durch per-
sönliche Weitergabe von Erfahrungen und Fachwissen 
sowie	durch	Jugendgottesdienste.	So	hat	die	Arbeit	des	
Evangelischen Jugendwerks/CVJM Bezirk Marbach das 
Leben	vieler	Menschen	positiv	geprägt.

Damit	es	diese	Möglichkeit	auch	künftig	gibt,	plant	das	
Evangelische Jugendwerk/CVJM Bezirk Marbach die 
Gründung	einer	Stiftung,	die	die	Jugendarbeit	in	den	Orten	
unterstützt. Dafür sammelt das Evangelische Jugendwerk/
CVJM	Bezirk	Marbach	Geld,	 legt	es	an	und	finanziert	mit	
den Zinserträgen Projekte der Jugendarbeit. 

Ich	möchte	die	Leserinnen	und	Leser	dieser	Informations-
broschüre ermuntern: Zeichnen Sie einen Betrag, damit 
die 100.000 Euro zusammenkommen, die als Grundstock 
vorgesehen	sind,	um	das	Leuchtturm-Projekt	in	Angriff	zu	
nehmen. Sie geben auf diese Weise etwas davon zurück, 
was Sie als Kinder und Jugendliche geschenkt bekommen 
haben: Wegweiser fürs Leben!

Dr. Rainer Haas,
Landrat des Landkreises Ludwigsburg

gRuSSWORt

Als Evangelisches Jugendwerk/CVJM Bezirk Marbach sind 
wir vorrangiger Ansprechpartner in Sachen Kinder- und 
Jugendarbeit für 20 Kirchengemeinden und 10 CVJMs zwi-
schen	Auenstein	und	Affalterbach,	Mundelsheim	und	Kirch-
berg. Wir nehmen Anteil an der Lebenswelt junger Men-
schen und sind nah dran an ihren Fragen und Bedürfnissen.

Wir wollen für die Kinder und Jugendlichen in 
unserem bezirk da sein.
Wir wollen jungen Menschen

»  den	Glauben	an	Jesus	Christus	vermitteln,	der	sie	 
	 stark	macht	und	ihnen	Orientierung	gibt.

»  Räume	öffnen,	in	denen	sie	ihre	Persönlichkeit	und		
	 ihre	Begabungen	entdecken	und	entfalten	können.

»  eine	Gemeinschaft	bieten,	in	der	sie	angenommen			
 sind und gebraucht werden.

Schon heute erreichen wir in den Orten viele Kinder 
und Jugendliche. Wir wollen uns darauf aber nicht aus-
ruhen,	sondern	für	die	Zukunft	vorsorgen.	Die	Stiftung	
des Evangelischen Jugendwerks / CVJM Bezirk Marbach 
ist notwendig, damit die Kinder- und Jugendarbeit auch 
morgen	noch	flächendeckend	gelingt.
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„Evangelische	 Jugendarbeit	 gehört	 zu	 den	 besten	 Schulen	 für	 Führungskräfte	 in	
Wirtschaft	und	Gesellschaft.	Was	dort	 in	Gruppen,	Kreisen,	Freizeiten	und	Gottes-
diensten	vermittelt	wird,	schafft	die	Basis,	um	mit	guten	Werten,	sozial	kompetent	
Führungsaufgaben	in	der	Gesellschaft	zu	übernehmen.	Das	durfte	ich	selbst	erleben	
und unterstütze deshalb auch heute noch die Arbeit des Evangelischen Jugendwerks / 
CVJM	im	Bezirk	Marbach	und	seiner	Stiftung.“

Ingo Rust
Bürgermeister, 
Staatssekretär a.D.



Wir machen die Erfahrung: Kinder- und Jugendarbeit 
steht und fällt mit den Beziehungen. Gute Beziehungen 
geben jungen Menschen Halt, lassen sie über sich hinaus-
wachsen	und	machen	sie	fit	 für	ein	gelingendes	Leben.	
Der Glaube an Jesus Christus ist ein guter Nährboden für 
solche guten Beziehungen. Denn wo Menschen mitein-
ander glauben, wachsen und halten sie zusammen. Wir 
helfen mit, dass Kinder und Jugendliche in ihren Orten 
und darüber hinaus solche Beziehungen knüpfen eine 
geistliche	Heimat	finden	–	und	das	seit	über	40	Jahren.

Wir wollen die Kinder- und Jugendarbeit vor 
Ort stärken.
Wir wollen, dass in allen Orten unseres Kirchenbezirks

»  ein Angebot an Gruppen, Veranstaltungen und  
 Projekten für junge Menschen vorgehalten wird.

»  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder-  
 und Jugendarbeit befähigt und begleitet werden.

»  Alte und Junge zueinander finden, voneinander lernen  
 und füreinander da sind.

Dazu	brauchen	wir	Menschen,	 die	 ihre	 Zeit,	 ihre	 Kraft	
und	ihr	Geld	in	junge	Menschen	investieren.	Ob	es	um	
Projektfinanzierung,	 Materialanschaffungen	 oder	 spä-
ter	auch	um	Personalkosten	geht	–	die	Jugendwerksstif-
tung	will	den	finanziellen	Rahmen	der	Orte	sichern	und	
erweitern.
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„Bereits	seit	über	40	Jahren	ist	das	Ev.	Jugendwerk	/	CVJM	Bezirk	eine	feste	Institution	
im Kirchenbezirk Marbach. Viele Jugendliche, die inzwischen längst im Erwachsenen-
alter	 sind,	profitieren	bis	heute	von	 ihren	Erfahrungen	und	Freundschaften,	die	 sie	
in diversen Freizeiten und Veranstaltungen des Jugendwerks gewonnen haben. Diese 
gelebte Jugendarbeit wird von Anfang an auf ehrenamtlicher Basis betrieben. Ohne 
die	tatkräftige	Unterstützung	vieler	ehrenamtlicher	Helfer	wäre	dies	in	der	langen	Zeit	
nicht möglich gewesen. Um die mit diesem ehrenamtlichen Engagement verwirklich-
ten	Angebote	und	Projekte	für	unsere	Kinder	und	Jugendlichen	auch	in	der	Zukunft	zu	
erhalten	und	weiter	auszubauen,	 ist	die	Stiftung	eine	äußerst	sinnvolle	Einrichtung,	
die	ich	gerne	unterstütze.“

Bernhard Brudermiller
Vorstandsvorsitzender	Volksbank	Beilstein-Ilsfeld-Abstatt	eG



Mit	der	Stiftung	des	Evangelischen	Jugendwerks	/	CVJM	
Bezirk Marbach können wir die gute Arbeit vor Ort si-
chern	und	zusätzliche	Gestaltungsspielräume	schaffen.

Die	Besonderheit	einer	Stiftung	besteht	darin,	dass	das	
Kapital nicht aufgebraucht wird, sondern allein die 
Zinserträge verwendet werden. Somit entsteht ein 
dauerhafter Nutzen für die Kinder- und Jugendarbeit 
im	 Kirchenbezirk	 Marbach.	 Denn	 die	 Stiftungsgelder	
gehen	nie	verloren	und	werden	ausschließlich	 für	den	
Stiftungszweck	 verwendet.	 Außerdem	 begünstigt	 der	
Staat	Stiftungen	mehr	noch	als	Spenden	durch	steuerli-
che Abzugsmöglichkeiten.

Das	 macht	 die	 Stiftung	 zu	 einer	 sinnvollen	 Ergänzung	
der	Spendenaktionen	in	den	Orten,	um	etwa	einen	örtli-
chen	Jugendreferenten	einzustellen.	Langfristig	ist	unser	
Ziel,	 Teile	der	 spendenfinanzierten	Personalkosten	über	
die	Zinserträge	aus	der	Stiftung	 zu	übernehmen.	Damit	
werden die Gemeinden entlastet und die Anreize für Ge-
meinden erhöht, Personal für ihre Kinder- und Jugendar-
beit einzustellen.

Es	gibt	verschiedene	Möglichkeiten,	um	als	Stifter	tätig	
werden zu können:

»  Sie können als Gründungsstifter mit Ihrem Beitrag  
 den Grundstock legen, damit es überhaupt zur  
 Stiftung Evangelisches Jugendwerk/CVJM Bezirk  
 Marbach kommt.

»  Sie können die bestehende Stiftung durch eine ein-  
 oder mehrmalige Zustiftung aufstocken.

»  Sie können die Stiftung in Ihrem Testament bedenken  
 und einen Teil Ihres Erbes in die kommende Generation  
	 fließen	lassen.

ihr beitrag ist gefragt, damit auch kommende 
Generationen Glaube entdecken und leben 
können.
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„Wir	unterstützen	die	Jugendwerksstiftung,	damit	in	dem	Bezirk	Marbach	
auch	weiterhin	viele	junge	Menschen	mit	der	Botschaft	von	Jesus	Christus	
erreicht und begeistert werden können. Wir haben als Familie mit drei 
mittlerweile	erwachsenen	Töchtern	selbst	die	reichhaltigen	Angebote	der	
Jugendarbeit in Anspruch nehmen können. Dafür sind wir sehr dankbar 
und	wollen	gerne	dazu	beitragen,	dass	dies	auch	in	Zukunft	möglich	ist.“

Dr. med. Harald und Gabi Müller, Marbach



Für eine sichere Zukunft brauchen wir  
Ihre Unterstützung!
Mit	 einem	 Beitrag	 zur	 Jugendwerksstiftung	 investieren	
Sie	in	die	Zukunft	der	vielfältigen	Kinder-	und	Jugendarbeit	
in unserem Kirchenbezirk.

Wir	 möchten	 mit	 den	 Zinsen	 aus	 dem	 Stiftungskapital	
den Orten unseres Kirchenbezirks helfen, dass

»  hauptamtliche Personalstellen in der Kinder- und  
 Jugendarbeit langfristig erhalten und ausgebaut  
 werden können.

»  vor	Ort	weiterhin	größere	Projekte	oder	Events	wie		
 z.B. Kinderbibelwochen oder Jugendtage durchgeführt  
 werden können.

»  in den Orten Materialien für die Kinder- und  
 Jugendarbeit angeschafft werden können.

Die	 Jugendwerksstiftung	 macht	 unseren	 Kirchenbezirk	
und	seine	Gemeinden	und	CVMs	zukunftsfähig.	In	naher	
Zukunft	 werden	 die	 Kirchensteuermittel	 zurückgehen	
und etliche Pfarrstellen in unserem Bezirk gekürzt. Wir 
haben uns zum Ziel gesetzt, die gute Kinder- und Jugend-
arbeit in den Orten aufrechtzuerhalten, fortzuführen und 
möglichst auszubauen.

Unser	Ziel	 ist	es,	die	Stiftung	des	Evangelischen	Jugend-
werks / CVJM Bezirk Marbach ins Leben zu rufen, wenn 
die Zusagen bis Ende 2015 100.000 Euro betragen. 

Wir	haben	die	Vision,	dass	das	Stiftungsvolumen	im	Jahr	
2020 1.000.000 Euro und im Jahr 2030 2.500.000 Euro 
beträgt.
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„Wir dürfen uns freuen über die Vielfalt von Kindern und Jugendlichen. Um diesem 
Reichtum an Potenzialen beim Erziehen und Bilden gerecht zu werden, braucht man 
‚ein ganzes Dorf‘, wie ein afrikanisches Sprichwort lehrt. Zu diesem Dorf gehört eh-
renamtliches	Engagement	wie	z.B.	die	Arbeit	der	angestrebten	Stiftung.	Ist	kirchliche	
Jugendarbeit notwendig, damit Kinder und Jugendliche eine Caritative	Grundhaltung	
einüben, Vertrauen lernen, Jesus	begegnen,	und	letztlich	ihr	gegenwärtiges	und	zu-
künftiges	Leben	Meistern	können?	Nicht	unbedingt,	aber	es	ist	äußerst	hilfreich	auf	
dem Weg zu einem glücklichen Leben, wenn man in der Jugendarbeit des Bezirksju-
gendwerks/CVJM	Marbach	Orientierung,	Gemeinschaft	und	Werte	erfahren	darf	und	
im	Glauben	eine	gefestigte	Persönlichkeit	werden	kann.	Ich	begrüße	die	mutige	und	
weitsichtige	Entscheidung	der	Initiatoren	der	Stiftung	und	freue	mich	über	ein	rasches	
Erreichen	des	ersten	Etappenziels.	“

Günter Offermann, OStD i.R, Marbach am Neckar



Präambel
1. Das Evangelische Jugendwerk / CVJM Bezirk Marbach will die Herzen der 
jungen	Menschen	im	Bezirk	Marbach	mit	der	Botschaft	von	Jesus	Christus	er-
reichen	und	Möglichkeiten	schaffen,	mit	Freude	den	persönlichen	Glauben	zu	
erleben	und	zu	vertiefen.	Das	Jugendwerk	möchte	Glauben	weitergeben	und	
vertiefen,	die	örtliche	Jugendarbeit	fördern,	Mitarbeiter	begleiten	und	Vernet-
zung fördern.
Um	diesen	Auftrag	 in	der	 Zukunft	dauerhaft	erfüllen	 zu	können	und	um	die	
Wirksamkeit	des	Handelns	auf	eine	solide	nachhaltige	Basis	zu	stellen,	wird	die	
“Stiftung	des	Evangelischen	Jugendwerks	/	CVJM	Bezirk	Marbach“	gegründet.
2. Die Unterstützung der Jugendarbeit im Evangelischen Kirchenbezirk Marbach 
liegt	der	Stiftung	besonders	am	Herzen.
3. Wir sind dankbar für alle Menschen, die durch ihre Gaben zugunsten der 
Stiftung	wie	 auch	durch	 jegliche	weitere	Mitwirkung	 in	 der	 Jugendarbeit	 im	
Evangelischen Kirchenbezirk Marbach Verantwortung übernehmen.  

§ 1 Name, Rechtsform und Sitz
1.	 Die	 Stiftung	 führt	 den	Namen	 „Stiftung	 des	 Evangelischen	 Jugendwerks	 /	
CVJM	Bezirk	Marbach“.
2.	Sie	ist	eine	nichtrechtsfähige	unselbstständige	kirchliche	Stiftung	in	der	Trä-
gerschaft	des	Evangelischen	Kirchenbezirks	Marbach	(-nachstehend	Kirchenbe-
zirk genannt-) und nach den Regelungen der Haushaltsordnung der Evangeli-
schen	Landeskirche	in	Württemberg	zu	führen.	
3.	Sie	wird	vom	Kirchenbezirk	im	Rechts-	und	Geschäftsverkehr	vertreten.
4.	Der	Sitz	der	Stiftung	ist	dort,	wo	der	Sitz	des	Evangelischen	Jugendwerks	/	CVJM	
Bezirk	Marbach	ist	(zum	Zeitpunkt	der	Stiftungsgründung:	Murr,	Im	Gigis	1).

§ 2 Stiftungszweck
1.	 Zweck	der	 Stiftung	 ist	 die	 Förderung	der	 evangelischen	örtlichen	 Jugendar-
beit in den Gemeinden und Schulen des Kirchenbezirks und die Förderung des 
evangelischen Jugendwerks / CVJM Bezirk Marbach (-nachstehend Jugendwerk 
genannt-). Dabei soll die Verbreitung des christlichen Glaubens unter jungen 
Menschen	im	Vordergrund	stehen.	Die	Stiftung	fördert	damit	die	Jugendhilfe	im	
Sinne des KJHG.
2.	Die	Stiftung	nimmt	in	der	Ausübung	christlicher	Nächstenliebe	gemäß	dem	
Evangelium von Jesus Christus Aufgaben wahr, die sie als gelebten Glauben der 
christlichen	Gemeinschaft	in	Wort	und	Tat	versteht.	Der	Glaube	antwortet	auf	
die	Verkündigung	des	Evangeliums,	er	erwächst	aus	der	 Liebe	Gottes,	die	 in	
Jesus	Christus	allen	Menschen	zugewandt	ist.	Die	Erfüllung	des	Stiftungszwecks	
erfolgt unter Wahrung und auf der Grundlage des evangelischen christlichen 
Charakters	der	Stiftung.	Diese	Grundlage	ist	unveränderlich.
3.	Der	Stiftungszweck	kann	insbesondere	verwirklicht	werden	durch	Zuwendungen:
 1. zur Unterstützung der evangelischen örtlichen Jugendarbeit in den 
  Gemeinden des Kirchenbezirks zur Finanzierung von Personal- und   
  Sachkosten.
 2. zur Unterstützung der evangelischen örtlichen Jugendarbeit an den   
  Schulen des Kirchenbezirks zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten.
 3. zur Unterstützung des Jugendwerks zur Finanzierung von Personal-   
  und Sachkosten.

[…]
6.		Die	Stiftung	soll	der	evangelischen	Jugendarbeit	im	Kirchenbezirk	die	Mög-
lichkeit	geben,	über	die	von	der	Kirchensteuer	bzw.	Bezirksumlage	finanzierte	

Arbeit	hinaus	tätig	zu	werden.	Die	Mittel	der	Stiftung	werden	daher	so	einge-
setzt, dass sie auf die Kirchensteuerzuweisung oder Bezirksumlage nicht an-
gerechnet	werden,	sondern	dem	Jugendwerk	zusätzlich	zur	Erfüllung	des	Stif-
tungszwecks zur Verfügung stehen.

§ 3 Gemeinnützigkeit
1.		Die	Stiftung	verfolgt	als	rechtlich	unselbstständiger	Teil	des	Kirchenbezirks	
ausschließlich	und	unmittelbar	kirchliche,	mildtätige	und	gemeinnützige	Zwe-
cke	 im	Sinne	des	 jeweils	gültigen	Abschnitts	„Steuerbegünstigte	Zwecke“	der	
Abgabenordnung.

[…]
§ 4 Stiftungsvermögen und Geschäftsjahr

1.		Das	Anfangsvermögen	der	Stiftung	(Stiftungsstock)	ergibt	sich	aus	dem	Er-
richtungsgeschäft.
2.		Das	Stiftungsvermögen	ist	in	seinem	Bestand	dauernd	und	ungeschmälert	
zu	erhalten	und	möglichst	ertragreich	zu	bewirtschaften.	Es	kann	zur	Werter-
haltung	bzw.	zur	Stärkung	seiner	Ertragskraft	umgeschichtet	werden.	Es	ist	ord-
nungsgemäß	zu	verwalten.	Eine	Geldanlage	bei	der	Stiftung	der	Evangelischen	
Landeskirche	in	Württemberg	ist	zulässig.
3.		Zustiftungen	sind	möglich.	Dem	Stiftungsvermögen	wachsen	alle	Zuwendun-
gen	zu,	die	dazu	bestimmt	sind	(Zustiftungen).	Die	Stiftung	ist	nicht	verpflich-
tet,	Zustiftungen	zuzulassen.	Zustiftungen	sollen	mindestens	einen	Betrag	von	
500,00	 Euro	 erreichen.	 Gründungsstiftungsbeiträge	 sollen	mindestens	 einen	
Betrag von 1000,00 Euro erreichen. 

[…]
§ 6 Stiftungsorgan

1.		Organe	der	Stiftung	sind	der	Stiftungsbeirat	und	der	Bezirksarbeitskreis	des	
Jugendwerks (BAK).

[…]
§ 8 Aufgaben der Organe und Verfahren

1.		Der	Stiftungsbeirat	beschließt	über	die	Verwendung	der	Stiftungsmittel.	Ge-
gen diese Entscheidung steht dem Kirchenbezirksausschuss ein Vetorecht zu, 
wenn	 sie	 gegen	die	 Satzung	oder	 rechtliche	oder	 steuerliche	Bestimmungen	
verstößt.	 Der	 Stiftungsbeirat	 entscheidet	 alle	wesentlichen	 Belange	 der	 Stif-
tung, sofern sie durch diese Satzung nicht auf andere übertragen wurden. 
2.	Der	Stiftungsbeirat	entscheidet	über	die	Verwendung	der	Stiftungserträge	
und	stellt	eine	konzeptionelle	sowie	nachhaltige	Verwendung	im	Sinne	des	Stif-
tungszwecks sicher.

[…]
§ 11 Vermögensanfall

1.		Im	Falle	der	Auflösung	oder	Aufhebung	der	Stiftung	oder	beim	Wegfall	der	
steuerbegünstigten	Zwecke	fällt	das	Vermögen	an	den	Kirchenbezirk,	verbun-
den	mit	der	Auflage,	es	unmittelbar	und	ausschließlich	für	selbstlos	gemeinnüt-
zige	Zwecke	zu	verwenden,	die	dem	Stiftungszweck	möglichst	nahe	kommen.
2.  Sollte das Evangelische Jugendwerk Marbach aufgelöst, fusioniert oder sonst 
wie	 in	 seinem	 Bestand	 geändert	 werden,	 so	 dürfen	 die	 Stiftungsmittel	 aus-
schließlich	für	die	Förderung	der	evangelischen	Jugendarbeit	und	der	evange-
lischen	Jugendreferenten	auf	dem	bei	der	Gründung	der	Stiftung	bestehenden	
Gebiet des Evangelischen Kirchenbezirks Marbach verwendet werden.

SATZUNG (AUSZUG)
ZeiCHnungSbRief

Wenn	Sie	Gründungsstifterin/Gründungsstifter	der	Stiftung	Evangelisches	Jugendwerk/CVJM	Bezirk	Marbach	 
werden	möchten,	können	Sie	es	in	diesem	Zeichnungsbrief	verbindlich	erklären.	Bitte	füllen	Sie	ihn	vollständig	 
aus	und	lassen	Sie	ihn	uns	im	Original	unterschrieben	zukommen.	Anschließend	setzen	wir	uns	mit	Ihnen	in 
 Verbindung.

Ja,	ich	werde	Gründungsstifter/Gründungsstifterin	der	Stiftung	Evangelisches	Jugendwerk/CVJM	Bezirk	Marbach	 
und	stifte	folgenden	Betrag:

□  1.000 Euro (Mindestbetrag)

□  2.500 Euro

□  5.000 Euro

□  _____ Euro (vielleicht wollen Sie uns überraschen)

Mit	der	Veröffentlichung	meines	Namens	(ohne	Nennung	des	Betrags)	bin	ich

□einverstanden  □nicht einverstanden

□Ich	möchte	die	Stiftung	testamentarisch	bedenken.	Bitte	nehmen	Sie	mit	mir	Kontakt	auf.

□Ich	bitte	um	ein	persönliches	Gespräch.	Bitte	nehmen	Sie	Kontakt	mit	mir	auf.

Meine persönlichen Angaben:

_______________________________________________________________________
name Vorname
_______________________________________________________________________
Straße und Hausnummer
_______________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort
_______________________________________________________________________
telefon
_______________________________________________________________________
e-mail
_______________________________________________________________________
Datum und Unterschrift

Satzung der 
“Stiftung des Evangelischen Jugendwerks / CVJM Bezirk Marbach“


